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ANFRAGE 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 

vom 13.12.2024 

 
 
An den  
Vorsitzenden des Kreistages Offenbach 
Kreistagsbüro 
 
im Hause 
 
 
 
Mit der freundlichen Bitte um Weiterleitung an den Kreisausschuss 
 

Aufgaben der Unteren Wasserbehörde im Rahmen der WRRL 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Wasserbehörden überwachen im Auftrag des Gesetzgebers die Gewässer sowie die Einhaltung und 
Erfüllung der wasserrechtlichen Anforderungen. Dazu gehören beispielsweise die Erteilung von Erlaub-
nissen, die Bewilligungen von Gewässerbenutzungen, die Erteilung von Genehmigungen u.a. baulicher 
Anlagen, die Entgegennahme von Anzeigen und der Planfeststellungen und auch „ordnungsbehördli-
che Maßnahmen im Rahmen der Gewässeraufsicht“. 
 
Wir fragen dazu: 

 

1. Welche gesetzlichen Regelungen und Aufgaben der unteren Wasserbehörde haben 
sich in Erfüllung der WRRL (Wasserrahmenrichtlinie) in den letzten 10 Jahren geändert? 
 

2. Welche ordnungsbehördlichen Maßnahmen sind in den letzten 10 Jahren in diesem Rahmen 
erfolgt? 

 
 
Mit der Bitte um Beantwortung in der nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. 
 
 
Für Ihre Mühe danken wir. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Karin Wagner 
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An die 
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen 
Werner-Hilpert-Straße 1 
63128 Dietzenbach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgaben der Unteren Wasserbehörde im Rahmen der WRRL 
Ihre Anfrage vom 13.12.2024 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu Ihrer Anfrage bezüglich „Aufgaben der Unteren Wasserbehörde im Rahmen der WRRL“ 
ergeht folgende Antwort: 
 
Frage 1:  
Welche gesetzlichen Regelungen und Aufgaben der unteren Wasserbehörde haben sich in 
Erfüllung der WRRL (Wasserrahmenrichtlinie) in den letzten 10 Jahren geändert? 
 
Antwort: 
Die WRRL ist am 22. Dezember 2000 eingeführt worden und hat aufgrund ihres ganzheitlichen 
Ansatzes Auswirkungen auf fast alle Regelungen zum Gewässerschutz. Seitdem orientieren sich 
die Gesetzgebung (Wasserhaushaltsgesetz-WHG auf Bundesebene, Hessisches Wassergesetz-
HWG auf Landesebene sowie die zugehörigen zahlreichen Ausführungsbestimmungen) und die 
daraus für die Wasserbehörden resultierenden vielfältigen Aufgabenstellungen an den zur 
Umsetzung der WRRL erforderlichen Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen. 
Somit berücksichtigt die Arbeit der Wasserbehörden die Ziele der WRRL seit deren Inkrafttreten. 
Die im Wasserrecht im Wesentlichen auf die Gewässerbewirtschaftung und Ausübung der 
Gewässeraufsicht abzielenden gesetzlichen Regelungen und Verfahrensabläufe wurden im Laufe 
der Jahre insbesondere im Hinblick auf die jeweiligen Entwicklungen (beispielsweise allgemein 
anerkannte Regeln der Technik) angepasst. Hierzu zählen in Hessen zum Beispiel Novellierungen 
von Verordnungen und Erlassen in den Bereichen der Indirekteinleitung von Abwasser und der 
Erneuerbaren Energien (Grundwasserbenutzungen mittels Erdwärmegewinnungsanlagen) sowie 
die Wiederaufnahme eines fünf Meter umfassenden Gewässerrandstreifens im Innenbereich ab 
06. Juni 2018 im HWG. Des Weiteren wird die Tätigkeit der Wasserbehörden durch äußere 
Einflüsse wie vermehrte Ereignisse in Form von Unwetter, Starkregen, Hochwasser und Dürre, 
aber auch beispielsweise dem Umgang mit dem inzwischen im Kreis Offenbach wieder heimisch 
gewordenen Biber, geprägt. 
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Frage 2: 
Welche ordnungsbehördlichen Maßnahmen sind in den letzten 10 Jahren in diesem Rahmen 
erfolgt? 
 
Antwort: 
Ordnungsbehördliche Maßnahmen, welche sich ausschließlich auf die Erfüllung der WRRL 
bezogen haben, sind durch die Untere Wasserbehörde nicht durchgeführt worden. Sehr wohl sind 
jedoch ordnungsbehördliche Maßnahmen aus dem allgemeinen Wasserrecht umgesetzt worden, 
welche naturgemäß die Ziele der WRRL berücksichtigen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

Alexander Böhn 
Kreisbeigeordneter 
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